
Gemeinschaftsveranstaltungen 
von Lehrerkollegien während der Schulzeit

Erlass vom 9. November 2012
Z.1 – 650.000.008–23–

Erlass vom 11. September 2014
Z.1 – 650.000.008–23–
Gült. Verz. Nr. 3200

Nachstehend gebe ich meinen Erlass bekannt:

Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflüge) von
Lehrerkollegien sollen in der unterrichtsfreien Zeit
durchgeführt werden. Ist dies ausnahmsweise nicht mög-
lich, dürfen sie frühestens nach der fünften Unterrichts-
stunde beginnen; § 15 HSchG bleibt unberührt.

Der Erlass vom 9. November 2012 – Z.1 – 650.000.008–
23– wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt in Kraft.

Er tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

Religionsunterricht

Erlass vom 3. September 2014
Z.3 – 870.500.000 – 39
Gült.Verz.Nr. 7205

I

Bedeutung des Religionsunterrichts

Die Schule muss nach ihrem gesetzlichen Bildungs- und
Erziehungsauftrag (§ 2 des Hessischen Schulgesetzes)
neben der Vermittlung von Wissen zur Erziehung der
Kinder und Jugendlichen beitragen. Schülerinnen und
Schüler brauchen in einer immer komplizierteren Welt
Hilfen zur Orientierung in ethischen, moralischen und

religiösen Fragen. Solche Hilfen zu geben, ist Aufgabe
des Unterrichts in allen Fächern, Lernbereichen und Auf-
gabengebieten. Einen besonderen Beitrag hat dabei der
Religionsunterricht zu leisten. In ihm werden die ange-
sprochenen Fragen ausdrücklich gestellt und Antworten
auf der Grundlage der Lehren der Kirchen und anderer
Religionsgemeinschaften gesucht.

II

Mitbestimmung der Kirchen
und Religionsgemeinschaften

1. Religionsunterricht ist nach Art. 7 Abs. 3 des Grund-
gesetzes und Art. 57 der Hessischen Verfassung so-
wie § 8 des Hessischen Schulgesetzes ordentliches
Lehrfach. Er wird als bekenntnisorientierter Religi-
onsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsät-
zen der jeweiligen Kirche oder Religionsgemein-
schaft erteilt.

2. Im Einvernehmen mit der jeweiligen Kirche oder Re-
ligionsgemeinschaft werden Kerncurricula und Lehr-
pläne nach §§ 4 und 4a des Hessischen Schulgesetzes
erstellt sowie Lehrbücher und sonstige Lehr- und
Lernmittel, mit Ausnahme des Lernmaterials, be-
stimmt (§ 10 Abs. 3 in Verbindung mit § 153 des
Hessischen Schulgesetzes). 

3. Soweit sich Schulversuche auf den Religionsunter-
richt erstrecken, ist das Einvernehmen mit den jeweils
betroffenen Kirchen und Religionsgemeinschaften
herzustellen.

III

Religionslehrerinnen und Religionslehrer

1. Religionsunterricht kann erteilt werden von

a) Lehrerinnen und Lehrern, die durch die Ablegung
einer staatlichen Prüfung die Befähigung zum Un-
terricht in diesem Fach nachgewiesen haben und
eine Bevollmächtigung der Kirche oder Religions-
gemeinschaft besitzen,

b) Geistlichen und diesen entsprechenden Amtsträge-
rinnen und Amtsträgern von Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften,

c) Personen, denen die jeweilige Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft die Bevollmächtigung zur Ertei-
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lung von Religionsunterricht zuerkannt hat und
denen eine staatliche Unterrichtserlaubnis erteilt
wurde, in den Schulstufen und Schulformen, auf
die sich die Bevollmächtigung der Kirche oder
Religionsgemeinschaft und die staatliche Unter-
richtserlaubnis erstrecken.

2. Wird eine Bevollmächtigung von der Kirche oder Re-
ligionsgemeinschaft widerrufen, endet die Berechti-
gung, Religionsunterricht zu erteilen. Die Lehrerin
oder der Lehrer hat von einem Widerruf der Bevoll-
mächtigung unverzüglich die Schulleitung zu unter-
richten. Über die Erteilung und den Widerruf von Be-
vollmächtigungen sowie über Bevollmächtigungen
von Lehrerinnen und Lehrern, denen außerhessische
Kirchen, Diözesen oder Religionsgemeinschaften ei-
ne Bevollmächtigung erteilt haben, informieren sich
die Kirchen und Religionsgemeinschaften und die un-
tere Schulaufsichtsbehörde gegenseitig und veranlas-
sen das Erforderliche.

3. Die in Nr. 1 Buchst. b und c Genannten sind bei der
Erteilung von Religionsunterricht an die für die Leh-
rerinnen und Lehrer geltenden Vorschriften gebun-
den.

4. Den in Nr. 1 Genannten ist auf Antrag bis zu zwei
Tagen im Schuljahr Dienstbefreiung zur Teilnahme
an von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften
veranstalteten Arbeitsgemeinschaften zu erteilen.
Diese sowie weitere außerhalb des Unterrichts statt-
findende Arbeitsgemeinschaften gelten als dienstliche
Veranstaltungen im Sinne des § 36 Abs. 5 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes, wenn sie der un-
teren Schulaufsichtsbehörde vorher bekanntgegeben
wurden. In diesen Fällen kann Unfallfürsorge gewährt
werden, wenn und soweit von anderer Seite Unfall-
fürsorge oder sonstige Leistungen wegen des Unfalls
nicht erbracht werden. Für Angestellte gelten die ein-
schlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches und des Siebten Buches Sozialgesetzbuch –
Gesetzliche Unfallversicherung –.

5. Wird die Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung
von der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Lehr-
gängen, Rüstzeiten, Freizeiten usw. abhängig ge-
macht, ist den Lehrerinnen und Lehrern die zur Teil-
nahme erforderliche Dienstbefreiung zu gewähren,
sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entgegen-
stehen.

IV

Abdeckung des Religionsunterrichts
– Personalplanung

1. Lehrerinnen und Lehrer, welche die Voraussetzungen
nach Abschnitt III Nr. 1 erfüllen, sind so im Religi-
onsunterricht einzusetzen, dass der Religionsunter-

richt entsprechend der Stundentafel ungekürzt ange-
boten werden kann. Die Rechte nach Art. 7 Abs. 3
Satz 3 des Grundgesetzes und Art. 58 Satz 2 der Hes-
sischen Verfassung bleiben unberührt.

2. Zu Beginn der Personalplanung für ein Schuljahr
oder Schulhalbjahr prüft die untere Schulaufsichtsbe-
hörde  zusammen mit den Schulleitungen auch die Si-
tuation des Religionsunterrichts und leitet gegebenen-
falls Maßnahmen (Gruppenbildung, Planung des Leh-
rereinsatzes, Versetzungen/Abordnungen) ein, die für
die Abdeckung des Religionsunterrichts erforderlich
sind. Erforderlichenfalls sind zur Koordination und
Unterstützung Besprechungen mit den regional zu-
ständigen Stellen der Kirchen und Religionsgemein-
schaften durchzuführen. Auf das als Anlage beigefüg-
te Verzeichnis wird hingewiesen.

V

Unterrichtsorganisation

1. Religionsunterricht ist einzurichten, wenn mindestens
acht Schülerinnen und Schüler teilnehmen und zu ei-
ner pädagogisch und schulorganisatorisch vertretba-
ren Lerngruppe zusammengefasst werden können.
Gegebenenfalls kann der Unterricht auch jahrgangs-
und schulformübergreifend erteilt werden. Sofern
dies zur Bildung von Lerngruppen schulorganisato-
risch notwendig und verkehrsmäßig möglich ist, kön-
nen auch Schülerinnen und Schüler mehrerer benach-
barter Schulen zusammengefasst werden. Grundsätz-
lich sind bei der Bildung von Lerngruppen die jeweils
geltenden Richtlinien für die Festlegung der Anzahl
und der Größe der Klassen (Gruppen, Kurse) in allen
Schulformen zu beachten.

2. Wird die in Nr. 1 genannte Mindestzahl von Schüle-
rinnen und Schülern in einer Lerngruppe nicht er-
reicht, haben die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten das Recht, auf ihre Kosten Religionsunterricht zu
erteilen. Dafür sind ihnen auf Antrag von den Schul-
trägern die erforderlichen Räume unentgeltlich zu
überlassen. Auch dieser Unterricht gilt als schulischer
Religionsunterricht; er ist – unabhängig von dem Ort
der Erteilung – unter Angabe der Schülerinnen und
Schüler, deren Schule und Klasse, des Unterrichtsor-
tes und der Unterrichtszeit der unteren Schulauf-
sichtsbehörde zu melden.

3. Als ordentliches Unterrichtsfach (§ 8 Abs. 1 des Hes-
sischen Schulgesetzes) unterliegt Religion den allge-
meinen Regeln der Organisation und Gestaltung des
Unterrichts. Das Fach kann daher auch in Projekte
und Vorhaben fachübergreifenden und fächerverbin-
denden Unterrichts einbezogen werden, um Schüle-
rinnen und Schüler zu befähigen, dabei aufgeworfene
Probleme auch unter religiös-ethischem Aspekt zu
beurteilen. Damit kann zugleich die Begegnung von 
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Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Religion
und das Verständnis füreinander gefördert werden 
(§ 2 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes).

4. Bei der Stundenplangestaltung ist zu gewährleisten,
dass Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in
der Regel weder nur in Eckstunden erteilt wird noch
bei unvermeidbaren Unterrichtskürzungen stärker als
andere Unterrichtsfächer – bezogen auf ihren Anteil
am gesamten Pflichtunterricht der jeweiligen Schule
– betroffen wird.

5. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Re-
ligionsunterricht sind nach Maßgabe des § 73 des
Hessischen Schulgesetzes und den dazu ergangenen
Ausführungsvorschriften zu bewerten.

VI

Teilnahme der Schülerinnen
und Schüler am Religionsunterricht

1. Schülerinnen und Schüler nehmen in der Regel an
dem Religionsunterricht des Bekenntnisses teil, dem
sie angehören. Bei der Aufnahme in die Schule wird
festgestellt, ob die Schülerinnen und Schüler einem
Bekenntnis angehören, für das in Hessen ein bekennt-
nisorientierter Religionsunterricht eingerichtet ist.
Soll davon abweichend eine Schülerin oder ein Schü-
ler an einem Religionsunterricht teilnehmen, der nicht
dem eigenen Bekenntnis entspricht, sondern dem Be-
kenntnis einer anderen Kirche oder Religionsgemein-
schaft folgt, bedarf es hierfür einer schriftlichen Er-
klärung der Eltern (§ 100 des Hessischen Schulgeset-
zes) oder der religionsmündigen Schülerinnen und
Schüler sowie der Zustimmung der aufnehmenden
Kirche oder Religionsgemeinschaft. Ist die religions-
mündige Schülerin oder der religionsmündige Schü-
ler noch nicht volljährig, so hat die Schule die Erklä-
rung nach Satz 3 den Eltern schriftlich mitzuteilen.

2. Eine Abmeldung vom Religionsunterricht bedarf ei-
ner schriftlichen Erklärung der Eltern (§ 100 des Hes-
sischen Schulgesetzes) oder der religionsmündigen
Schülerinnen und Schüler. Die Schule hat die Abmel-
dung von religionsmündigen, aber noch nicht volljäh-
rigen Schülerinnen und Schülern den Eltern schrift-
lich mitzuteilen. Die Abmeldung ist nur in der Form
der Einzelabmeldung statthaft. Sie soll nur am Ende
eines Schulhalbjahres erfolgen. Eine Rücknahme der
Abmeldung ist zulässig.

3. Im Falle eines Schulwechsels nehmen die Schülerin-
nen und Schüler am Religionsunterricht ihres Be-
kenntnisses teil, soweit keine Abmeldung nach Nr. 2
erfolgt ist. Die Eltern sowie die religionsmündigen
Schülerinnen und Schüler sollen anlässlich des Schul-
wechsels über den bekenntnisorientierten Religions-
unterricht informiert werden.

4. Schülerinnen und Schüler, die keinem Bekenntnis an-
gehören oder an deren Schule kein Religionsunter-
richt ihres Bekenntnisses erteilt wird, können auf An-
trag der Eltern oder, wenn sie religionsmündig sind,
auf eigenen Antrag am Religionsunterricht teilneh-
men, wenn die Kirche oder Religionsgemeinschaft,
deren Bekenntnis der Religionsunterricht folgt, ihre
Zustimmung hierzu erteilt.

VII

Ausnahmen bei der Bildung von Lerngruppen im
evangelischen und katholischen Religionsunterricht

1. Ist in einem Schuljahr die Bildung von Lerngruppen
für beide Konfessionen gemäß Abschnitt V Nr. 1 und
Abschnitt VI Nr. 1 nach ergebnisloser Durchführung
des Verfahrens nach Abschnitt IV zum Beispiel we-
gen Mangel an Lehrkräften oder wegen schulorgani-
satorischer Schwierigkeiten nicht möglich, können
die Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht
jeweils der anderen Konfession unter folgenden Vor-
aussetzungen teilnehmen:

a) Die Schulleitung beantragt unter Angabe von
Gründen die Zustimmung zur Erteilung von Reli-
gionsunterricht in einer konfessionell gemischten
Lerngruppe über die untere Schulaufsichtsbehörde
bei den zuständigen Behörden beider Kirchen (sie-
he Anlage). Sie fügt eine Stellungnahme der bei-
den Fachkonferenzen, soweit sie bestehen, sowie
das Einverständnis der betroffenen Religionslehre-
rinnen und Religionslehrer bei.

b) Nach Zustimmung der kirchlichen Behörden in-
formiert die Schulleitung die Schülerinnen und
Schüler, die am Religionsunterricht der anderen
Konfession teilnehmen können, und deren Eltern
(§ 100 des Hessischen Schulgesetzes).

2. Grundlage des Unterrichts ist das jeweilige Kerncur-
riculum oder der jeweilige Lehrplan. Bei der Auswahl
der Unterrichtsinhalte sollen die konfessionellen Be-
sonderheiten und Prägungen mit dem Ziel gegenseiti-
gen Verstehens behandelt werden.

VIII

Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an 
kirchlichen Veranstaltungen und Zusammenarbeit 

im Rahmen der Öffnung der Schule

1. Zur Teilnahme an Rüstzeiten der Kirchen oder Religi-
onsgemeinschaften (z. B. für Konfirmandinnen und
Konfirmanden, Firmbewerberinnen und Firmbewer-
ber, Schulabgängerinnen und Schulabgänger) sind
Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 an zweimal
für bis zu drei Unterrichtstage zu beurlauben, sofern
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die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und
Schüler dies beantragen. Religionslehrerinnen und
Religionslehrern ist auf Antrag zur Teilnahme an sol-
chen Rüstzeiten Dienstbefreiung zu gewähren, sofern
nicht schwerwiegende schulorganisatorische Gründe
entgegenstehen.

2. Schülergottesdienste sind Veranstaltungen der Kir-
chen oder Religionsgemeinschaften; eine Teilnahme-
pflicht für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
besteht nicht. Schülergottesdienste finden in der Re-
gel außerhalb der Unterrichtszeit statt; dies gilt nicht
für Schülergottesdienste, die traditionsgemäß wäh-
rend der Unterrichtszeit stattfinden sowie für Gottes-
dienste bei der Einschulung und Entlassung oder am
Beginn und Ende eines Schuljahres.

3. Angebote der Kirchen und Religionsgemeinschaften
in der Kinder- und Jugendarbeit wie zum Beispiel
seelsorgerliche Begleitung, religiös-ethische Arbeits-
kreise und Freizeiten können geeignete Projekte der
Zusammenarbeit mit der Schule im Rahmen ihrer
Öffnung für das Umfeld nach § 16 des Hessischen
Schulgesetzes sein und in die Grundsätze aufgenom-
men werden, die die Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7
des Hessischen Schulgesetzes dafür entwickelt.

IX

Staatliche Schulaufsicht über und kirchliche
Einsichtnahme in den Religionsunterricht

1. Der Religionsunterricht unterliegt als ordentliches
Unterrichtsfach der staatlichen Schulaufsicht.

2. Unbeschadet dessen haben die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften ein Recht auf Einsichtnahme, um
zu gewährleisten, dass der Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Grundsätzen
(Art. 7 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes) erteilt wird.

3. Die den Kirchen und Religionsgemeinschaften zuste-
henden Befugnisse werden ausgeübt durch die Orga-
ne, die nach den Ordnungen der Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften hierfür zuständig sind (Beauftrag-
te). Eine für eine Gemeinde oder einen Gemeindebe-
zirk zuständige Ortsgeistliche oder ein für eine Ge-
meinde oder einen Gemeindebezirk zuständiger Orts-
geistlicher kann mit der Wahrnehmung der Einsicht-
nahme in den Religionsunterricht in Schulen ihrer
oder seiner Gemeinde oder ihres oder seines Gemein-
debezirks nicht beauftragt werden. Das Kultusminis-
terium übermittelt den Kirchen und Religionsgemein-
schaften die zur Ausübung ihrer Befugnisse im jewei-
ligen Schuljahr erforderlichen Daten und teilt insbe-
sondere die von der einzelnen Lehrerin oder dem ein-
zelnen Lehrer in Religion erteilte Anzahl von Wo-
chenstunden mit.

4. Besuche der von den Kirchen und Religionsgemein-
schaften mit der Einsichtnahme Beauftragten sollen
während der stundenplanmäßigen Unterrichtsstunden
in Religion erfolgen; Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der unteren Schulaufsichtsbehörde und der
zu besuchenden Lehrkraft. Besuche sind rechtzeitig –
in der Regel zwei Wochen vorher – der unteren
Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die jeweilige
Schulleitung verständigt. Die Schulleitung informiert
die betreffenden Lehrerinnen und Lehrer.

5. Ergeben sich bei der Durchführung der staatlichen
Schulaufsicht oder der kirchlichen Einsichtnahme Be-
anstandungen oder Meinungsverschiedenheiten, die
sich nicht unter den unmittelbar Beteiligten beseitigen
lassen, so sind Beschwerden auf dem Dienstwege der
unteren Schulaufsichtsbehörde zu unterbreiten, die ih-
re Entscheidungen im Benehmen mit der zuständigen
Kirchenbehörde trifft. Dies gilt nicht bei Beanstan-
dungen, die die Lehre oder die Grundsätze der jewei-
ligen Kirche oder Religionsgemeinschaft betreffen.

X

Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
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Verzeichnis    

der regional zuständigen kirchlichen Stellen   
der evangelischen und katholischen Kirche

(gegliedert nach Schulamtsbezirken)   

Evangelische Kirche Katholische Kirche

Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis

Kirchliches Schulamt Darmstadt Bischöfliches Ordinariat
Elisabethenstraße 51 Dez. Schulen und Hochschulen
64283 Darmstadt Bischofsplatz 2
Tel. (0 61 51) 74 64 6 55116 Mainz
Fax  (0 61 51) 78 19 57 Tel. (0 61 31) 25 3-21 6
E-Mail: ksa.darmstadt@ekhn.de Fax  (0 61 31) 25 3-21 8 

Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt

Kirchliches Schulamt Darmstadt Bischöfliches Ordinariat
Elisabethenstraße 51 Dez. Schulen und Hochschulen
64283 Darmstadt Bischofsplatz 2
Tel. (0 61 51) 74 64 6 55116 Mainz
Fax  (0 61 51) 78 19 57 Tel. (0 61 31) 25 3-21 6
E-Mail: ksa.darmstadt@ekhn.de Fax  (0 61 31) 25 3-21 8

Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Kirchliches Schulamt Bischöfliches Ordinariat
Offenbach am Main Dez. Schule & Bildung
Egerländer Str. 35 Roßmarkt 12
63069 Offenbach am Main 65549 Limburg
Tel. (0 69) 83 83 94-0 Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
Fax  (0 69) 83 83 94-94 Fax  (0 64 31) 29 5-23 7
E-Mail: ksa.offenbach@ekhn-net.de E-Mail: schule@bistumlimburg.de 

Bezirk Frankfurt
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Domplatz 3
60311 Frankfurt am Main
Tel. (0 69) 80 08 71 8-30 1
Fax  (0 69) 80 08 71 8-30 4
E-Mail: relpaed-frankfurt@bistum-limburg.de 

Bischöfliches Generalvikariat
Abt. Schule-Hochschule-Medien
Paulustor 5
36037 Fulda
Tel. (06 61) 87-28 9
Fax  (06 61) 87-56 9
E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de
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Staatliches Schulamt für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis

Kirchliches Schulamt Bischöfliches Ordinariat
Offenbach am Main Dez. Schulen und Hochschulen
Egerländer Straße 35 Bischofsplatz 2
63069 Offenbach 55116 Mainz
Tel. (0 69) 83 83 94-0 Tel. (0 61 31) 25 3-21 6
Fax  (0 69) 83 83 91-94 Fax (0 61 31) 25 3-21 8 
E-Mail: ksa.offenbach@ekhn-net.de

Kirchliches Schulamt Wiesbaden Bischöfliches Ordinariat
Schwalbacher Straße 6 Dez. Schule & Bildung
65185 Wiesbaden Roßmarkt 12
Tel. (06 11) 52 13 34 65549 Limburg
Fax  (06 11) 52 99 65 Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
E-Mail: ksa.wiesbaden@ekhn-net.de Fax  (0 64 31) 29 5-23 7

E-Mail: schule@bistumlimburg.de 

Bezirk Hochtaunus/Main-Taunus
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Herzbergstraße 34
61440 Oberursel
Tel. (0 61 71) 69 42-22
Fax  (0 61 71) 69 42-25
E-Mail: relpaed-oberursel@bistum-limburg.de 

Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis

Kirchliches Schulamt Gießen Bischöfliches Ordinariat
Lonystraße 13 Dez. Schulen und Hochschulen
35390 Gießen Bischofsplatz 2
Tel. (06 41) 79 49 6-30 55116 Mainz
Fax  (06 41) 79 49 6-39 Tel. (0 61 31) 25 3-21 0
E-Mail: ksa.giessen@ekhn.de Fax  (0 61 31) 25 3-21 8

Bischöfliches Ordinariat
Dez. Schule & Bildung Roßmarkt 12
65549 Limburg
Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
Fax  (0 64 31) 29 5-23 7
E-Mail: schule@bistumlimburg.de 

Bezirk Hochtaunus/Main-Taunus
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Herzbergstraße 34
61440 Oberursel
Tel. (0 61 71) 69 42-22
Fax  (0 61 71) 69 42-25
E-Mail: relpaed-oberursel@bistum-limburg.de 

Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis

Kirchliches Schulamt Bischöfliches Generalvikariat
Offenbach am Main Abt. Schule-Hochschule-Medien
Egerländer Straße 35 Paulustor 5
63069 Offenbach 36037 Fulda
Tel. (0 69) 83 83 94-0 Tel. (06 61) 87-28 9
Fax  (0 69) 83 83 91-94 Fax  (06 61) 87-56 9
E-Mail: ksa.offenbach@ekhn-net.de E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de
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Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und für die Stadt Offenbach am Main

Kirchliches Schulamt Bischöfliches Ordinariat
Offenbach am Main Dez. Schulen und Hochschulen
Egerländer Straße 35 Bischofsplatz 2
63069 Offenbach 55116 Mainz
Tel. (0 69) 83 83 94-0 Tel. (0 61 31) 25 3-21 0
Fax  (0 69) 83 83 91-94 Fax  (0 61 31) 25 3-21 8
E-Mail: ksa.offenbach@ekhn-net.de

Staatliches Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden

Kirchliches Schulamt Wiesbaden Bischöfliches Ordinariat
Schwalbacher Straße 6 Dez. Schule & Bildung
65185 Wiesbaden Roßmarkt 12
Tel. (06 11) 52 13 34 65549 Limburg
Fax  (06 11) 52 99 65 Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
E-Mail: ksa.wiesbaden@ekhn-net.de Fax  (0 64 31) 29 5-23 7

E-Mail: schule@bistumlimburg.de 

Bezirk Wiesbaden/Untertaunus/Rheingau
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Roncalli-Haus
Friedrichstraße 26–28
65185 Wiesbaden
Tel. (06 11) 174-113
Fax  (06 11) 174-122
E-Mail: relpaed-wiesbaden@bistum-limburg.de 

Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis

Kirchliches Schulamt Gießen Bischöfliches Ordinariat
Lonystraße 13 Dez. Schulen und Hochschulen
35390 Gießen Bischofsplatz 2
Tel. (06 41) 79 49 63 0 55116 Mainz
Fax  (06 41) 79 49 63 9 Tel. (0 61 31) 25 3-21 0
E-Mail: ksa.giessen@ekhn.de Fax  (0 61 31) 25 3-21 8

Ev. Kirche im Rheinland Bischöfliches Ordinariat
Schulreferat der Kirchenkreise Dez. Schule & Bildung
Braunfels-Wetzlar Roßmarkt 12
Turmstraße 22 65549 Limburg
35578 Wetzlar Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
Tel. (0 64 41) 67 10 91 4 Fax  (0 64 31) 29 5-23 7
Fax  (0 64 41) 67 10 91 1 E-Mail: schule@bistumlimburg.de 
E-Mail: ev.schulreferat.wz@gmx.de

Bezirk Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Kirchgasse 4
35578 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 44 77 9-20
Fax  (0 64 41) 44 77 9-50
E-Mail: relpaed-wetzlar@bistum-limburg.de 
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Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg

Kirchliches Schulamt Wiesbaden Bischöfliches Ordinariat
Schwalbacher Straße 6 Dez. Schule & Bildung
65185 Wiesbaden Roßmarkt 12
Tel. (06 11) 52 13 34 65549 Limburg
Fax (06 11) 52 99 65 Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
E-Mail: ksa.wiesbaden@ekhn-net.de Fax  (0 64 31) 29 5-23 7

E-Mail: schule@bistumlimburg.de 

Ev. Kirche im Rheinland Bezirk Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
Schulreferat der Kirchenkreise Amt f. Kath. Religionspädagogik
Braunfels-Wetzlar Kirchgasse 4
Turmstraße 22 35578 Wetzlar
35578 Wetzlar Tel. (0 64 41) 44 77 9-20
Tel. (0 64 41) 67 10 91 4 Fax  (0 64 41) 44 77 9-50
Fax  (0 64 41) 67 10 91 1 E-Mail: relpaed-wetzlar@bistum-limburg.de 
E-Mail: ev.schulreferat.wz@gmx.de

Bezirk Limburg
Amt f. Kath. Religionspädagogik
Graupfortstraße 5
65549 Limburg
Tel. (0 64 31) 29 5-36 7
Fax  (0 64 31) 29 5-37 9
E-Mail: 
relpaed-limburg@bistum-limburg.de 

Staatliches Schulamt für den Landkreis Marburg-Biedenkopf

Kirchliches Schulamt Wiesbaden Bischöfliches Generalvikariat
Schwalbacher Straße 6 Abt. Schule-Hochschule-Medien
65185 Wiesbaden Paulustor 5
Tel. (06 11) 52 13 34 36037 Fulda
Fax  (06 11) 52 99 65 Tel. (06 61) 87-28 9
E-Mail: ksa.wiesbaden@ekhn-net.de Fax  (06 61) 87-56 9

E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de

Pädagogisch-Theol. Institut Bezirk Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
Marburg (f. d. Kreisteil Marburg) Amt f. Kath. Religionspädagogik
Schwanallee 54 Kirchgasse 4
35037 Marburg 35578 Wetzlar
Tel. (0 64 21) 26 97 2 Tel. (0 64 41) 44 77 9-20
Fax  (0 64 21) 26 94 7 Fax  (0 64 41) 44 77 9-50
E-Mail: marburg.pti@ekkw.de E-Mail: 

relpaed-wetzlar@bistum-limburg.de 

Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda

Pädagogisch-Theol. Institut Bischöfliches Generalvikariat
Akademiestraße 3 Abt. Schule-Hochschule-Medien
63450 Hanau Paulustor 5
Tel. (0 61 81) 39 22 0 36037 Fulda
Fax (0 61 81) 30 79 56 8 Tel. (06 61) 87-28 9
E-Mail: hanau.pti@ekkw.de Fax  (06 61) 87-56 9

E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de 
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Staatliches Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis

Pädagogisch-Theol. Institut Bischöfliches Generalvikariat
Kirchplatz 5 Abt. Schule-Hochschule-Medien
36251 Bad Hersfeld Paulustor 5
Tel. (0 66 21) 40 91 98 36037 Fulda
Fax  (0 66 21) 62 04 22 Tel. (06 61) 87-28 9
E-Mail: hersfeld.pti@ekkw.de Fax  (06 61) 87-56 9

E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de

Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel

Pädagogisch-Theol. Institut Bischöfliches Generalvikariat
Heinrich-Wimmerstraße 4 Abt. Schule-Hochschule-Medien
34131 Kassel Paulustor 5
Tel. (05 61) 93 07-0 36037 Fulda
Fax  (05 61) 93 07-17 7 Tel. (06 61) 87-28 9
E-Mail: pti-kassel@ekkw.de Fax  (06 61) 87-56 9

E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de

Staatliches Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg

Pädagogisch-Theol. Institut Bischöfliches Generalvikariat
Kirchplatz 5 Abt. Schule-Hochschule-Medien
36251 Bad Hersfeld Paulustor 5
Tel. (0 66 21) 40 91 98 36037 Fulda
Fax  (0 66 21) 62 042 2 Tel. (06 61) 87-28 9
(für den Schwalm-Eder-Kreis) Fax  (06 61) 87-56 9
E-Mail: hersfeld.pti@ekkw.de E-Mail: schulabteilung@bistum-fulda.de

Pädagogisch-Theol. Institut Bischöfliches Ordinariat
Schwanallee 54 Dez. Schule & Bildung
35037 Marburg/L. Roßmarkt 12
Tel. (0 64 21) 26 97 2 65549 Limburg
Fax  (0 64 21) 26 94 7 Tel. (0 64 31) 29 5-23 5
(für den Kreis Waldeck-Frankenb.) Fax  (0 64 31) 29 5-23 7
E-Mail: marburg.pti@ekkw.de E-Mail: schule@bistumlimburg.de

Kirchliches Schulamt Wiesbaden Bezirk Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
Schwalbacher Straße 6 Amt f. Kath. Religionspädagogik
65185 Wiesbaden Kirchgasse 4
Tel. (06 11) 52 13 34 35578 Wetzlar
Fax  (06 11) 52 99 65 Tel. (0 64 41) 44 77 9-20
E-Mail: ksa.wiesbaden@ekhn-net.de Fax  (0 64 41) 44 77 9-50

E-Mail: relpaed-wetzlar@bistum-limburg.de

Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn
Hauptabteilung Schule und Erziehung
Domplatz 3
33098 Paderborn
Tel. (0 52 51) 12 5-13 49
Fax  (0 52 51) 12 5-14 70
E-Mail: haschuleunderziehung@
erzbistum-paderborn.de
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